
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/11/17 15Os140/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1994

Norm

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Ein Zusteller von Wertbriefen (vgl § 166 PO) hat Beförderungsaufgaben der Post (§§ 5  PostG, §§ 48  PO), mithin

postspezifische Agenden durchzuführen und wird deshalb im Bereich der Hoheitsverwaltung tätig.

Entscheidungstexte

15 Os 140/94
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